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Die Sitzungsleiterin, Frau Erste Bürgermeisterin Obermayr, eröffnete die 53. Sitzung des 
Bau-, Werk- und Umweltausschusses und stellte fest, dass hierzu gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen form- und fristgerecht eingeladen wurde und das Gremium beschlussfähig ist 
(Art. 47 Abs. 2 GO). 
 

Tagesordnung 

 
1. Bauantrag zum Neubau einer Realschule mit 7 Klassen und Fachklassen auf den 

Grundstücken Fl.Nrn. 400/0/T, 406/0 und 408/0/T der Gemarkung Elkofen 
(Leitenstraße 2)  

  
2. Bauantrag zum Ausbau der bestehenden Werkstatt in eine Wohneinheit auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 59/9 der Gemarkung Straußdorf (Aßlinger Straße 12a)  
  
3. Bauantrag zum Neubau einer Kaffeerösterei auf dem Grundstück Fl.Nr. 635/11 der 

Gemarkung Nettelkofen (Am Brucker Feld)  
  
4. Verkehrsplanung und Straßenbau; 

Bauprogramm zur Erschließung des Baugebietes "Brauereigelände Wildbräu" für die 
Rotter Straße und den Öxinger Platz; 
a) Antrag des CSU-Ortsverbandes und der CSU-Fraktion vom 29.05.2018 
b) Wettbewerb für einen Brunnen am Öxinger Platz 
c) Errichtung eines barrierefreien Gebäudezugangs (Rotter Straße 12, 12a) 
d) Abstufung der inneren Rotter Straße (EBE 9) zur Gemeindestraße  

  
5. Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Wohnbebauung auf den Grundstücken 
Fl.Nrn. 275 und 275/11 der Gemarkung Öxing nördlich der Siedlung "Schönblick"; 
Durchführungsweise des Planungswettbewerbes  

  
6. Antrag des CSU-Ortsverbandes und der CSU-Stadtratsfraktion zur zeitnahen 

Schaffung von bezahlbaren Wohnraum vom 26.02.2019, insbesondere zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Wohnbebauung auf dem städtischen 
Grundstück Fl.Nr. 588 der Gemarkung Grafing an der Aiblinger Straße 
(Aufstellungsbeschluss, § 2 Abs. 1 BauGB)  

  
7. Straßenbau und Verkehrsplanung;  

Errichtung eines Fuß- und Radweges mit einer Querungsmöglichkeit (Mittelinsel) am 
südlichen Ortseingang von Straußdorf an der Staatsstraße St 2080 
a) Änderung des Durchführungsbeschlusses  
b) Billigung des geänderten Bauentwurfes 
b) Genehmigung der Baulastvereinbarung  

  
8. Straßenbau und Verkehrsplanung;  

Errichtung eine Kreisverkehrsplatzes an der "Schammacher Kreuzung" durch den 
Landkreis Ebersberg;  
Abschluss der Kreuzungsvereinbarung  

  
9. Straßenbau; 

Ausbau der Wasserburger Straße mit Gehwegverbreiterung und Kreuzungsumbau 
sowie Kanal- und Wasserleitungsbau; 
Änderung des Bauentwurfes  

  
10. Informationen  
  
11. Anfragen gemäß § 30 der Geschäftsordnung  
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TOP 1 
Bauantrag zum Neubau einer Realschule mit 7 Klassen und Fachklassen auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 400/0/T, 406/0 und 408/0/T der Gemarkung Elkofen (Leitenstraße 2) 

 
Die Sitzungsleiterin erteilte dem Vertreter der Verwaltung das Wort. Dieser stellte die 
Antragsunterlagen und den Sachverhalt in der Sitzung dem Gremium vor. 
 
Fast ohne Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wird zur Entwicklung des Realschulinternats 
Oberelkofen seit ca. 6 Jahren die Errichtung eines neuen Schulgebäudes und die 
Umnutzung des bestehenden Schulhauses zum Schulwohnheim vorbereitet, insbesondere 
auch das dafür notwendige Bauleitplanverfahren abgewickelt.  
 
Zur Entscheidung steht jetzt der Bauantrag für den 1. Bauabschnitt eines Schulgebäudes mit 
Schulturnhalle in einem bis zu 64 m langen und 30 m breiten Neubau innerhalb der 
parkähnlichen Grünanlage. In einem späteren (2.) Bauabschnitt soll das Schulgebäude dann 
nochmals um weitere 45 Meter auf dann 110 m verlängert werden.  
 
Vorbescheid 
 

Für das Baugrundstück wurde am 02.03.2018 die Vorbescheidsgenehmigung (V-2018-88) 
für die Feststellung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines Schulgebäudes 
(Gesamtausbau) mit 2 Vollgeschossen erteilt. Dabei wurden auch bereits die aufwändigen 
Vorbereitungsmaßnahmen zur Beseitigung des dortigen altjährigen Baumbestandes und der 
vorgezogenen artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen zugelassen.  
 
Die Bindungswirkung des Vorbescheids als vorweggenommener und endgültiger Teil der 
Baugenehmigung entfällt jedoch aufgrund für die die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 
wesentlicher Abweichungen zur jetzt beantragten Baugenehmigung. Zum einen bleibt der 
Bauantrag deutlich hinter dem Vorbescheid zurück, der das Gesamtvorhaben zum Inhalt hat. 
Wesentlich ist aber die Nutzung, die neben den 7 Klassenräumen und Fachklassenräumen 
jetzt auch eine Kleinsporthalle zum Inhalt hat. Diese war nicht Bestandteil des Vorbescheids. 
Hinzu kommt eine Abweichung hinsichtlich der Baugrenzenüberschreitung auf der gesamten 
Längsseite der Schule.  
 
Diese Bindungswirkung oder deren Wegfall ist aber letztendlich nicht von rechtlicher 
Bedeutung, da das Vorhaben auch mit dem jetzt beantragten Inhalt und auch zum jetzigen 
Zeitpunkt genehmigungsfähig ist.   
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Vorgriffsgenehmigung (§ 33 BauGB) 
 
Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des im bauplanungsrechtlichen 
Außenbereichs gelegenen und dort unzulässigen Vorhabens (§ 35 BauGB) wird seit 
02.06.2015 ï also seit nahezu 4 Jahren ï der Bebauungsplan f¿r ein ĂSondergebiet 
Schulinternatñ aufgestellt. Zuletzt erfolgte die Pr¿fung der in der Planoffenlegung (Ä 3 Abs. 2 
BauGB) und der Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
in der Sitzung am 26.09.2017.  
 
Eine Wiederholung der Beteiligungsverfahren aufgrund der EU-Richtlinie 2014/52/EU und 

der gesetzlichen Neuregelung des Bebauungsplanverfahrens mit dem BauGB-
Änderungsgesetz vom 03.11.2017 ist nicht erforderlich, da das Beteiligungsverfahren am 
08.05.2017 und damit vor dem für das Übergangsrecht (§ 245c BauGB) maßgeblichen 
Stichtag des 16.05.2017 eingeleitet wurde. Damit liegen zumindest die Voraussetzungen der 
formellen Teilplanreife gemäß § 33 Abs. 2 BauGB vor. Dieser Zulassungstatbestand 
verlangt noch nicht ï anders als § 33 Abs. 1 BauGB ï dass auch das noch ausstehende 
ergänzende Verfahren (§ 4a Abs. 3 BauGB) schon durchgeführt ist.  
 
Zwingende Voraussetzung für die Vorhabenzulassung im Wege der Vorgriffsgenehmigung 
ist aber stets die materielle Planreife (§§ 33 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 2 BauGB). Hier ist 
prognostisch festzustellen, dass der erreichte Planungsstand das Inkrafttreten des 
Bebauungsplans gesichert erwarten lässt und das Vorhaben diesen künftigen Festsetzungen 
entspricht.  
 
Hierfür ist unter anderem auch Voraussetzung, dass die Umsetzung der 
naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen gesichert ist, woran strenge Anforderungen 
zu stellen sind (B/K/L; Rn. 9 und 18 zu § 33 BauGB). Hier ist festzustellen, dass die 
notwendigen Ausgleichsflächen nicht wie ursprünglich beabsichtigt innerhalb des 
Plangebiets festgesetzt werden konnten, sondern eine räumliche Trennung verlangt wurde 
(externe Ausgleichsfläche). Hier hat sich die Stadt Grafing b.M. aber gegen einen 
gesonderten Ausgleichsflächenbebauungsplan (§ 9 Abs. 1a Alt. 2 BauGB) und stattdessen 
für eine vertragliche Sicherung (§ 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB) entschieden. Der städtebauliche 
Vertrag war notwendigerweise vor Abschluss des Bebauungsplanverfahrens zu treffenden. 
Bei der vertraglichen Regelung über die Umsetzung und Finanzierung und vor allem auch 
der Zuordnung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen erhebliche 
Verfahrensverzögerungen ergeben. Der Abschluss des entsprechenden städtebaulichen 
Vertrages (URNr. F1862/2018) erfolgte dann erst mit über 1-jähriger Verspätung am 
19.11.2018.  
 
Aus diesem Grund kann das Bauleitplanverfahren erst jetzt wieder fortgeführt werden. 
Dadurch erklären sich die Aussetzung des Bebauungsplanverfahrens seit dem September 
2017 und die außergewöhnlich lange Verfahrensverzögerung, die ansonsten der Anwendung 
des § 33 BauGB streng entgegensteht. So ist § 33 BauGB aufgrund seiner Funktion im 
Zulassungsrecht nur eine Durchgangsstation und setzt deshalb stets einen unverzüglichen 
Verfahrensabschluss voraus (BVerwG 01.08.2002). Da für die Verzögerung 
verfahrensbezogene Gründe vorliegen, bestehen keine Ausschlussgründe (missbräuchlichen 
Nutzung dieses Zulassungstatbestandes) für eine Vorgriffsgenehmigung. Die rechtlichen 
Anforderungen an die materielle Planreife (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) sind damit trotzt der 
ungewöhnlich lang andauernden Verfahrensverzögerung weiterhin gegeben.  
 
Weiter ist vorauszusetzen, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen auch inhaltlich 
nicht entgegensteht (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 BauGB):  
 
Der Bebauungsplan setzt gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO in B.1.2 die Art der baulichen 
Nutzung fest. Danach sind alle Anlagen für schulische und auch die jetzt geplante 

Schulturnhalle als Anlage für sportliche Zwecke allgemein zulässig.  
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Festgesetzt werden eine maximale Grundfläche von 2.500 m² und eine max. 

Geschossfläche von 5.000 m². Diese Obergrenzen werden mit einer GR von 1.742 m² und 
einer GF von 3.350 m² vom beantragten Vorhaben deutlich eingehalten (1. Bauabschnitt).  
 
Die Höhenlage des OKFFBEG wird im Bebauungsplan mit 539,20 müNN festgesetzt und im 
Planentwurf auch eingehalten.  
 
Die festgesetzte Wandhöhe von 8,20 m von OKFFB-Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt mit 
der Dachhaut wird eingehalten.  
 
Die Festsetzungen zur Dachgestaltung (Flachdach mit extensiver Begrünung) wird 

beachtet.  
 
Baugrenzen 
 
Laufsteg: Entlang der Südseite des Gebäudes wird die überbaubare Grundstücksfläche 
(Baugrenze) auf der gesamten Gebäudelänge durch einen Laufsteg (Balkon) überschritten. 
Hierfür wird ein Befreiungsantrag gestellt. Die Abweichung ist städtebaulich vertretbar, zumal 
auch die festgesetzte Grundfläche nicht überschritten wird. Das gemeindliche Einvernehmen 
zu dieser Befreiung wird deshalb erteilt.  
 
Nebengebäude (Müll): 
An der Westseite (an der Leitenstraße) ist ein Müllraum beantragt, der außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen liegt. Auch wenn es sich hierbei um ein Nebengebäude (§ 
14 BauNVO) handelt, unterfällt es nicht der vereinfachten Zulassungsentscheidung gemäß § 
23 Abs. 5 BauNVO. So trifft der Bebauungsplan eine Ăandere Festsetzungñ im Sinne des Ä 
23 Abs. 5 BauNVO, in dem er dort eine Fläche für Stellplätze festsetzt. Damit bedarf diese 
Abweichung der Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB. Ein Abweichungsantrag liegt nicht vor.  
 
Durch die offene Ausführung (Überdachung mit nur einer geschlossenen Außenwand) kann 
das Nebengebäude an diesem exponierten Standort unmittelbar an der Straße als 
städtebaulich vertretbar angesehen werden. Auch wird der aus Gründen der 
Verkehrssicherheit (Art. 14 BayBO) ohnehin erforderliche Mindestabstand von 50 cm zur 
Straßengrenze eingehalten, womit auch sonstige öffentliche Belange ausreichend 
berücksichtigt sind. Das Einvernehmen wird erteilt.  
 
Immissionsschutz 
 

Entgegen der Festsetzung B.5.1.3 über die Orientierung der Klassenzimmer zu den von der 
Bahnlinie abgewandten Gebäudeseiten sieht der Bauantrag jetzt Klassen- und Fachräume 
auch an der Gebäudenordseite vor. Hier wird von einer Festsetzung abgewichen, die für eine 
Konfliktbewältigung im Bebauungsplanverfahren von besonderer Wichtigkeit war. So wurde 
die Positionierung der Schule vor allem aus Lärmschutzgründen gewählt, um eine 
lärmgeschützte Südseite für Klassenräume zu erhalten (vgl. Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 10 Abs. 5). An der Nordseite werden die angestrebten 
Orientierungswerte (bei Sondergebieten nach Nr. 1.1 lit. g DIN 18005 zu bestimmen - hier: 
55 dB(A)) um bis zu 7 db(A) überschritten. Damit ist ein ungestörter Unterricht bei geöffneten 
Fenstern nicht möglich.  
Die erforderliche Abweichung für die Zulassung von einzelnen Unterrichtsräumen an der 
sehr stark lärmbelasteten Gebäudenordseite wurde zwar auch schon in der Begründung zum 
Bebauungsplan in Aussicht gestellt. Jetzt wird aber sogar ein Großteil der Klassenzimmer 
dort angeordnet. Soweit nicht durch Umplanung (etwa die Verlegung der Lehrerzimmer auf 
die Nordseite) die Klassenzimmer an der Nordseite vermieden werden können, sind 
zwingend geeignete Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen. Neben einer 
schallgedämmten Lüftungsanlage (B.5.1.2) werden hier auch schalloptimierte Fenster 
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vorgeschlagen. Ausreichende Kompensationsmaßnahmen sind im noch vorzulegenden 
Abweichungsantrag vom Bauherrn darzulegen.  
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Artenschutz/Grünordnung 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten und vom Antragsteller anerkannten Festsetzungen zum 
Artenschutz und die dafür erforderlichen Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen wurden 
bereits im Vorbescheid geregelt. Da der Vorbescheid auch die Legitimation zur Fällung und 
Rodung des Baumbestandes innerhalb des Baufeldes zum Inhalt hat (als selbständige 
naturschutzrechtliche Zulassung), sind die dortigen Regelungen abschließend und waren 
auch bei der bereits durchgeführten Rodung schon zu beachten. Hierfür bedarf es keiner 
neuerlichen Regelung (wiederholende Regelung) mehr in der Baugenehmigung.  
 
Teil dieser Regelungen (Nebenbestimmung Nr. 8) ist die Vorlagepflicht eines 
Freiflächengestaltungsplanes im Baugenehmigungsverfahren hinsichtlich der 
Ersatzpflanzungen (42 Bäume). Diese Bauvorlage ist noch nachzureichen.  
 
Erschließung 
 
Das Vorhaben liegt unmittelbar an die Gemeindestraße an und ist auch hinsichtlich der 
Abwasserbeseitigung durch den dort verlaufenden Schmutzwasserkanal erschlossen.  
 
Nachdem eine örtliche Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken des 

Antragstellers nicht möglich ist, wurde bereits im Bebauungsplanverfahren (und mit 
städtebaulichem Vertrag vom 19.11.2018) ein funktionierendes Entwässerungskonzept für 
die Beseitigung des Niederschlagswassers entwickelt.  
 
Bisher (für das Bestandsgebäude und den befestigten Flächen) erfolgt die Ableitung des 
Niederschlagswassers über eine Einleitung in den offenen Graben im Bereich des St.-Martin-
Wegs. Der dortige Graben ist aber nach Beurteilung des Wasserwirtschaftsamtes 
Rosenheim hydraulisch überlastet. Bereits die wasserrechtliche Genehmigung für die 
Einleitung der Straßenentwässerung aus den Gemeindestraßen und der Staatsstraße in 
diesen Graben, wie sie im Rahmen der Abwasserkanalisation von Oberelkofen (in den 
Jahren 2016/2017) vorgesehen war, wurde nicht erteilt. Aus diesem Grunde hat sich jede 
weitere Einleitung von Niederschlagswasser aus Siedlungsflächen von vornherein 
ausgeschlossen.  
 
Eine Lösung wurde darin gesehen, das Niederschlagswasser über den (städtischen) 
Straßenentwässerungskanal in der Leitenstraße abzuführen, der in den offenen Graben ca. 
150 m weiter östlich (und damit auch hinter der Bahnlinie) und außerhalb des für 
Überlastungen kritischen Bereiches einleitet.  
 
Die vorgelegten Entwässerungspläne sehen dagegen jetzt vor, das Niederschlagswasser 
über die frühere Kleinkläranlage abzuleiten und deren Behälter als Rückhaltung zu nutzen. 
Das Niederschlagswasser wird dann aber wiederum in den offenen Graben eingeleitet, und 
zwar in dem kritischen Bereich westlich der Bahnlinie. Hierfür bedarf es aufgrund der Größe 
der Dachfläche der Schule von 1.750 m² der wasserrechtlichen Erlaubnis. Eine 
gemeingebräuchliche Einleitung gemäß Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG ist ausgeschlossen, da 
die zu entwässernde Fläche (Schule) über 1.000 m² groß ist (TRENOG Nr. 4.3). Bis zur 
Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis kann die Erschließung nicht als gesichert beurteilt 
werden.  
 
Hinzu kommt, dass der erforderliche Leitungsbau innerhalb der im Landschaftsschutzgebiet 
liegenden Fl.Nr. 412 erfolgt und den dort geltenden Schutzvorschriften wiederspricht. Auch 
hierfür bedarf die geplante Entwässerung der behördlichen Genehmigung.  
 
Die Löschwasserversorgung ist über das vorhandene Hydrantennetz der gemeindlichen 

Trinkwasserleitung nicht gesichert. So liegen die vorhandenen Löschwasserhydranten in 
einer Entfernung von mehr als 100 m zum Vorhaben. Notwendig ist aber, dass von jedem 
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beliebigen Einsatzort der Löschfahrzeuge (also auch in Bezug auf die Feuerwehrzufahrten 
innerhalb des Baugrundstückes) ein Hydrant in max. 75 m Entfernung erreicht werden kann.  
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Hierfür ist es für den jetzt beantragten 1 Bauabschnitt ausreichend, einen zusätzlichen 
Hydranten auf Höhe des neu beantragten Schulgebäudes in der Leitenstraße zu errichten. 
Hierfür bedarf es einer vertraglichen Regelung (Erschließungsvertrag). Der städtebauliche 
Vertrag vom 19.11.2018 (URNr. F1862/2018) hat diese Regelung ausdrücklich 
ausgenommen; diese sollte (§ 9 Abs. 3 Vertrag) vor Bauantragstellung gesondert geregelt 
werden.  
 
Ob ggf. eine andere Löschwasserversorgung (etwa Löschwasserzisterne) vorgesehen ist, 
bleibt offen. So liegt noch kein Brandschutznachweis (hier als Sonderbau, Art. 62b Abs. 2 
BayBO) vor 
 
Hinweis: 
Der Stellplatzbedarf für den Bestand (Landschulheim Altbau) ï Baugen. B-2012-2066: 
6 Klassen zu je 1,5 Stpl. 9 Stpl. 
Internat mit 50 Betten: 1 Stpl. je 8 Betten 6,25 Stpl. gerundet  7 Stpl. 
Summe 16 Stpl.  
 
Neubau: 
Gemäß Bauantrag soll die Anzahl der Schüler (Internat) unverändert bleiben. Im 
Hauptgebäude sollen lediglich die jetzigen Doppelzimmer in Einzelzimmer umgebaut 
werden. 
7 Klassen zu je 1,5 Stpl.  10,5 Stpl. gerundet  11 Stpl.  
Internat mit 50 Betten: 1 Stpl. je 8 Betten 6,25 Stpl. gerundet    7 Stpl. 
Summe 18 Stpl.  
 
Nach den Antragsunterlagen werden 28 Stellplätze auf dem Gesamtgrundstück 

nachgewiesen.  
 
In der anschließenden Diskussion regte ein Stadtrat an, die Entwässerung über den 
Bahngraben durchzuführen, der entlang des Bahndamms Richtung Süden verläuft. Dieser 
Graben ist stets wasserführend. Dieser Graben (ggf. Bahnentwässerung) war der 
Stadtverwaltung als öffentliches Gewässer nicht bekannt, weshalb diese Variante bislang 
noch nicht geprüft wurde.  
 
Der Vertreter der Verwaltung erklärte dem Gremium, dass die im Bebauungsplan 
angedachte Entwässerung die einfachste Lösung für den Bauantragsteller wäre. Es kommt 
ohnehin hinzu, dass das Niederschlagswasser aus dem Schulneubau innerhalb des 
Baugrundstücks zu den bestehenden Entwässerungsanlagen des Bestandsgebäudes 
geleitet wird. Damit wäre eine Erneuerung des Straßenentwässerungskanals in der 
Leitenstraße (im Abschnitt des Schulneubaus teilweise schadhaft) nicht mehr notwendig.   
 
Letztendlich ist die Ableitung über den Straßenentwässerungskanal stets eine Alternative, 
um die geordnete Entwässerung sicherzustellen. Jedoch ist auch hierfür noch die Änderung 
der wasserrechtlichen Erlaubnis notwendig, um die Erschließung auch rechtlich zu sichern. 
Hier gilt es jetzt, das wasserrechtliche Erlaubnisverfahrens für die beantragte 
Entwässerungslösung einzuleiten (Bauherr) und das Ergebnis abzuwarten. Dann kann im 
Baugenehmigungsverfahren abschließend die gesicherte Erschließung beurteilt werden.  
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Beschluss: 
Ja: 12  Nein: 0   
 
Nach Vorstellung der geplanten Baumaßnahme beschloss der Bau-, Werk- und 
Umweltausschuss einstimmig, dem Bauantrag zum Neubau einer Realschule mit 7 
Klassen und Fachklassen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 400/0/T, 406/0 und 408/0/T der 
Gemarkung Elkofen, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Maßgaben zu 
erteilen: 

¶ Für die Baumaßnahme ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzulegen 
zum Nachweis der notwendigen Ersatzpflanzungen (42 Bäume).  

¶ Der Abweichung hinsichtlich der Errichtung von Unterrichtsräumen an der 
lärmzugewandten Nordseite wird nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen 
zugestimmt.  

¶ Die Erschließung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Beseitigung des 
Niederschlagswassers ist nicht gesichert.  

¶ Die Erschließung der ausreichenden Löschwasserversorgung ist noch nicht 
gesichert.  

¶ Die Erklärung gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist noch vorzulegen. 
 
Die Umnutzung des bestehenden Realschulinternates zum Wohnheim ist nicht 
Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens. Auf das Genehmigungserfordernis für 
diese Nutzungsänderung wird ausdrücklich hingewiesen.  

 
  

 
 
TOP 2 
Bauantrag zum Ausbau der bestehenden Werkstatt in eine Wohneinheit auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 59/9 der Gemarkung Straußdorf (Aßlinger Straße 12a) 

 
Der Bauantrag wurde vom Vertreter der Verwaltung vorgestellt und erläutert. Beantragt 
werden die Nutzungsänderung einer bestehenden Werkstatt in eine Wohnung sowie der 
Anbau einer Terrasse an das Gebäude.  
 
Das Vorhaben liegt innerhalb des Bebauungszusammenhangs und im Geltungsbereich des 
einfachen Bebauungsplans ĂStrauÇdorf ï westlich der Grafinger-/AÇlinger StraÇe IIñ. Die 
Vorhabenszulässigkeit beurteilt sich nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplans, im 
Übrigen nach dem Einfügungsgebot (§ 30 Abs. 3 BauGB). 
 
Grundlagen (Erstgenehmigung):  
Das Bestandsgebäude wurde nach mehrjährigen Verfahren und nach Prüfung mehrerer 
Standorte dann mit Vorbescheid vom 05.09.1990 und Baugenehmigung vom 11.06.1991 
bauaufsichtlich genehmigt. Ausschlaggebender Streitpunkt war damals offensichtlich die 
Bereichszuordnung (Außenbereich) und die Darstellung wesentlicher Teile des 
Baugrundstückes im Flächennutzungsplan 1986 als Grünfläche (Hausgarten). Genehmigt 
wurde dann die Errichtung eines Wohnhauses als Ersatzbau anstelle eines dort 
vorhandenen landwirtschaftlichen Nebengebäudes. Dabei wurde durch Nebenbestimmung 
(Ziffer 44 der Baugenehmigung) festgelegt, dass max. 2 Wohneinheiten entstehen dürfen, 
die nur durch den Antragsteller und dem damaligen Eigentümer genutzt werden dürfen. Am 
südlichen Hausgarten sollte eine Obstwiese errichtet werden (Freiflächengestaltungsplan, 
14.05.1991; Az. A0107/91). Interessant auch die Regelung im Vorbescheid vom 05.09.1990, 
Nr. 16: die befestigten Flächen sind so klein wie möglich und wasserdurchlässig 
auszuführen). 
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Aufgrund der zwischenzeitlichen baulichen Entwicklung befindet sich das Vorhaben 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (Innenbereich). Die Einschränkungen 
der Baugenehmigung hinsichtlich der Wohnungszahlbeschränkung können nicht mehr 
nachvollzogen werden, entbehren jedenfalls durch die zwischenzeitliche 
Bereichsentwicklung einer Ermächtigungsgrundlage.  
 
Auch die in der Baugenehmigung vom 11.06.1991 geforderte Bepflanzung und Begrünung 
des weitläufigen Hausgartens als Obstbaumwiese steht der Erteilung der Baugenehmigung 
nicht entgegen. Dieser Bereich wurde ohnehin schon in Abweichung zur Baugenehmigung 
1991 fast vollständig(!) als Stellplatz. und Hoffläche umgebaut.  
 
Auch das Gebäude wurde offenbar abweichend von der Baugenehmigung vom 11.06.1991 
ausgeführt. So wurde es mit einer Gebäudebreite von 10 m genehmigt, weist aber im 
südlichen Gebäudebereich eine Breite von 11,20 m auf. Auch die Nebenbestimmung über 
die Begrenzung der Kniestockhöhe (max. 40 cm) wurde nicht eingehalten; das nicht 
gleichschenkelige Dach weist an der Südseite eine Kniestockhöhe von ca. 0,80 m auf.  
 
Da das Gebäude aber auch in der abweichenden Ausführung dem Einfügungsgebot 
entspricht, steht diese Abweichung der beantragten Baugenehmigung nicht entgegen. Der 
Antrag ist jedoch ¿ber die beantragte ĂNutzungsªnderungñ hinaus auch auf die 
Genehmigung dieser Änderungen zu erweitern.  
 
Hinsichtlich der Nutzung war der jetzt zu ändernde Gebäudeteil als landwirtschaftliche 
Garage genehmigt. Auch eine Genehmigung für die dort nach den Antragsunterlagen 
eingerichtete Werkstatt ist der Stadt nicht bekannt. Auch hierauf kommt es bei der 
Zulässigkeitsprüfung der beantragten Wohnung nicht an.  
 
Zulässigkeitsprüfung:  
Maß der baulichen Nutzung: Das Gebäude entspricht auch in seinen von der 
Baugenehmigung 1991 abweichenden Außenmaßen bzw. der davon abweichenden 
Bauhöhe (Wandhöhe 6,80 m) der Eigenart der näheren Umgebungsbebauung.   
 
Art der baulichen Nutzung/Wohnungszahl: Das als Garage genehmigte Erdgeschoss soll 
jetzt mit einer weiteren Wohnung genutzt werden. Die Wohnnutzung ist auch im dort 
festgesetzten Dorfgebiet gemäß § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 5 Abs. 2 BauNVO allgemein 
zulässig.  
 
Die Anzahl der Wohnungen ist kein Einfügungsmerkmal (§ 34 Abs. 1 BauGB). Unerheblich 
ist insoweit die Wohnungszahlbeschränkung der damaligen Baugenehmigung, selbst wenn 
sie ein Außenbereichsvorhaben zum Inhalt gehabt hat. Jedenfalls mit der Realisierung des 
Vorhabens ist es dem Innenbereich zugewachsen und beurteilt sich jetzt nach § 34 BauGB.  
 
Zu beachten ist jedoch die Ortsvorschrift des Ăeinfachenñ Bebauungsplans ĂStrauÇdorf 
Westñ. Dieser beschrªnkt die Anzahl der zulªssigen Wohnungen auf 1 Wohnung je 
angefangene 650 m² Baugrundstücksgröße, jedoch höchstens 6 Wohnungen je 
Wohngebäude. Reihenhäuser sind ausgeschlossen.  
 
Auf dem Baugrundstück mit einer Größe von 1.353 m² sind damit insgesamt 3 Wohnungen 
zulässig. Unberücksichtigt bleiben hinsichtlich der max. Obergrenze (max. 6 Wohnungen) die 
in dem angebauten Gebäude bereits befindlichen Wohnungen; auch hier ist eine 
grundstücksbezogene Betrachtungsweise anzustellen.  
 
Auch das Verbot der Reihenhausbebauung steht dem Vorhaben nicht entgegen, solange 
das Baugrundst¿ck nicht im Bereich der aneinandergereihten ĂWohnungseinheiten 
grundbuchrechtlich getrennt wird.  
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Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Abtrennung der Terrasse von den 
Nachbarwohnungen/Grundstücken nur durch Hecken zulässig ist (A.6.2 des 
Bebauungsplanes).  
 
Stellplätze:  
Für das Vorhaben entsteht ein zusätzlicher Bedarf von 2 PKW-Stellplätze (Art. 47 Abs. 1 
Satz 2 BayBO) und 9 Fahrrad-Stellplätze.  
 

Istbestand: 
2 Wohnungen über 100 m² je 2 Stpl.  4,0 Stpl. 
Garage f.d. Landwirtschaft kein Stpl.-Bedarf 
 

Sollbestand: 
2 Wohnungen über 100 m²  je 2 Stpl. 4,0 Stpl. 
1 Wohnung unter 100 m² je 1,5 Stpl. 1,5 Stpl. 
Summe  5,5 Stpl. gerundet  6,0 Stpl.  
 
Fahrräder: 
Je 40 m² Wfl. 1 FStpl. für 351,21 m² Wfl. somit 8,78 gerundet 9 Fahrrad-Stellplätze  
 
Auf dem Baugrundstück sind 4 Stellplätze für das Nachbargrundstück Fl.Nr. 59/11 dinglich 
gesichert (Art. 47 Abs. 3 Nr. 2 BayBO). Des Weiteren bestehen 2 Garagen und deren 
Stauraumstellplätze, die bei Gebäuden mit bis zu 3 Wohnungen für den Stellplatzbedarf 
anerkannt werden (§ 3 Abs. 7 StplS).  
 
In den Bauvorlagen sind jedoch noch 18 weitere Stellplätze dargestellt, wovon nicht alle 
Stellplätze bereits Teil bestehender Baugenehmigungen sind. Hier ist festzustellen, dass die 
Stellplätze im Zufahrtsbereich (Baugenehmigung vom 02.01.2017) innerhalb der zugunsten 
des hinterliegenden Grundstücks Fl.Nr. 59/11 dinglich gesicherten Zufahrtsfläche liegen 
(UR.Nr. 1045/2012B) und insoweit freizuhalten sind. Auch die Anforderungen an die 
Feuerwehrzufahrt (DIN 14090) sind in diesem Zusammenhang zu beachten.  
 
Außerdem fehlt es bei den zusätzlich beantragten Stellplätzen, die letztendlich fast den 
gesamten Grundstücksbereich überdecken, an den notwendigen Pflanzbuchten (§ 4 Abs. 5 
StplS). Auch Angaben über die Ausführung in wasserdurchlässiger Bauart (Fugenpflaster 
oder wassergebundene Decke gem. A.5.2 des Bebauungsplanes) sind nicht enthalten. 
 
Für die geplanten Stellplätze sind hinsichtlich der Einhaltung der o.g. ortsrechtlichen 
Vorschriften noch ergänzende Bauvorlagen nachzureichen. Danach ist dann zu prüfen, ob 
das Verhältnis der verbleibenden Freiflächen zur Umgebungsbebauung noch beachtet und 
das Einfügungsgebot gewahrt ist.  
 
 

Beschluss: 
Ja: 12  Nein: 0   

 
Nach Vorstellung der geplanten Baumaßnahme beschloss der Bau-, Werk- und 
Umweltausschuss einstimmig, dem Bauantrag zum Ausbau der bestehenden 
Werkstatt in eine Wohneinheit auf dem Grundstück Fl.Nr. 59/9 der Gemarkung 
Straußdorf, das gemeindliche Einvernehmen unter folgendem Vorbehalt zu erteilen: 
 

¶ Vorlage zusätzlicher Planunterlagen (Außenanlagenplanung), der die Einhaltung 
der ortsrechtlichen Anforderungen an die Freiflächengestaltung (Stellplätze und 
deren Zufahrten) und die Wahrung des Verhältnisses der Freiflächen zur 
Umgebungsbebauung (§ 34 Abs. 1 BauGB) zum Inhalt haben muss.  
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TOP 3 
Bauantrag zum Neubau einer Kaffeerösterei auf dem Grundstück Fl.Nr. 635/11 der 
Gemarkung Nettelkofen (Am Brucker Feld) 

 
Der Bauantrag wurde vom Vertreter der Verwaltung vorgestellt und erläutert. Das Vorhaben 
liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplanes ĂGewerbegebiet Schammach IIñ 
und beurteilt sich nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes (§ 30 Abs. 1 BauGB).  
 
Art der baulichen Nutzung/Immissionsschutz 
  

Antragsgegenstand ist ein 21 × 22 m großes Gebäude zur Nutzung als Kaffeerösterei. Nach 
Angaben der Antragsteller liegt die Röstmenge bei jährlich 150 Tonnen. Mit einer Röstmenge 
von damit weniger als täglich 0,5 Tonnen unterfällt das Vorhaben noch nicht dem 
Immissionsschutzrecht (vgl. Anhang 1 Nr. 7.29.2 der 4. BImSchV). Es unterliegt dem Regime 
des Baurechts und bedarf der beantragten Baugenehmigung.  
 
Die beantragte Nutzungsart stellt einen nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieb dar, 

der im festgesetzten Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO zulässig ist. Ein gewichtiges 
Indiz für die Abgrenzung zu erheblich belästigenden Gewerbebetrieben (die auf 
Industriegebiete gen. § 9 BauNVO) angewiesen sind, bildet die vom BImSchG getroffene 
Abgrenzung über die Zuweisung zum förmlichen (§ 10 BImSchG) oder vereinfachten (§ 19 
BImSchG) Genehmigungsverfahren. So ist eine Kaffeerösterei ab einer Produktionsgrenze 
von 0,5 t/Tag noch dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zugewiesen (bis zu 300 
t/Tag). Anlagen dieser Größenordnung sind damit typischerweise nicht erheblich 
belästigend und damit in einem Gewerbegebiet allgemein zulässig.  

 
Zur Sicherstellung des zur Gliederung festgesetzten immissionswirksamen 
Schalleistungspegels ist der schalltechnische Nachweis noch vorzulegen. Nach Art und 
Beschreibung der Betriebsvorgänge ist kein relevantes Lärmverhalten erkennbar, dass der 
Einhaltung der Lärmkontingente entgegensteht.  
 
Auch ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme (§ 15 BauNVO) hinsichtlich 
Geruchsimmissionen ist nicht erkennbar. So wurde der Betriebsstandort bewusst gewählt, 
um einen größtmöglichen Abstand zur Wohnnutzung im festgesetzten Mischgebiet (Brucker 
Straße 11) zu schaffen. Hinzu kommt, dass sich aufgrund der Zulassung eines deutlich 
erhöhten Lärmemissionsverhaltens für den östlich angrenzenden Bäckereibetrieb (vgl. 
Vorbescheid vom 04.12.2018; Erhöhung des zulässigen IFSP in der Nachtzeit von 48 db(A) 
auf 55 dB(A)) die Zulassung von gewerblichen Wohnungen (Betriebswohnungen, § 8 Abs. 3 
Nr. 1 BauNVO) im Nahbereich ausschließt. Schutzwürdige Wohnräume sind im 
Einwirkungsbereich des Betriebes somit nicht vorhanden und auch nicht zugelassen bzw. 
künftig zu erwarten. Unzumutbare Geruchsimmissionen und damit ein Verstoß gegen das 
Rücksichtnahmegebot sind damit nicht erkennbar.  
 
Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage 

 
Mit dem Gebäude mit 21 m × 22 m wird eine Grundfläche der baulichen Anlagen von 462 m² 
erreicht. Zusätzlich ist noch ein 3 m tiefes Vordach vorgesehen auf einer Fläche von 45 m², 
das mangels Unterordnung hinsichtlich der Grundfläche anrechnungsfähig ist. Bei einer 
überbauten Grundfläche von insgesamt 507 m² errechnet sich bei der Grundstücksgröße von 
1.200 m² eine GRZ von 0,42 (Anmerkung: Bei der privaten Grünfläche handelt es sich nicht 
um eine Grünfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, sondern um eine Pflanzfläche nach § 9 
Abs. 1 Nr. 25 BauGB; vgl. auch Bebauungsplan A.3.3 Satz 2) Damit wird die festgesetzte 
GRZ von 0,55 gesichert unterschritten.  
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Mit den Stellplätzen und deren Zufahrten (zusammen ca. 250 m²) wird eine GRZ von 0,62 
erreicht, die deutlich unter der Überschreitungs- und Kappungsgrenze von 0,8 bleibt.  
 
Die Wandhöhe hält die zwingend festgesetzte Wandhöhe von 8 m ein.  
Die festgesetzte Dachneigungsspanne (10°ï18°) wird mit 10 Grad ebenfalls eingehalten.  
 
Die Höhenlage des Geländes an der öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 540,60 müNN. Die 
OK FFB des Gebäudes mit 540,90 müNN und damit + 30 cm entspricht den festgesetzten 
Obergrenzen (A. 6.8). 
 
Jedoch müssen die Gebäudeeingänge zum Schutz vor Starkregenereignissen eine 
Höhendifferenz von 15 cm aufweisen. Hinzu kommt, dass gemäß A.6.7 bei Auffüllungen die 
Geländehöhe an der Straßengrenze (540,60 müNN) nicht überschritten werden darf.  
Die Geländeauffüllung im beantragten Umfang entspricht diesen Anforderungen nicht. Sie ist 
dahingehend abzuändern, dass das Betriebsgelände eine Höhe von max. 540,75 müNN 
nicht überschreiten darf, ausgenommen im 2-Meter-Bereich an den Eingängen.  
 
Für die sich dadurch ergebende Überschreitung der Wandhöhe um 15 cm wird die 
notwendige Befreiung erteilt.  
 
Gestaltung/Grünordnung 
  
Für die geplante Fassadengestaltung wird die beantragte Befreiung erteilt (Art. 81 Abs. 2 
BayBO i.V.m. § 31 Abs. 2 BauGB). Die Farbgestaltung symbolisiert die verschiedenen 
ĂRºststufenñ von Kaffee und stellt den Wiedererkennungswert der Marke ĂMarterm¿hleñ 
heraus. Zwar handelt es sich entgegen der Gestaltungsfestsetzung um dunkle Farbtöne, die 
aber mit den gewählten Pastellfarben eine für das Straßen- und Landschaftsbild 
verträgliches Erscheinungsbild schaffen und keine störende Wirkung haben.  
 
Für die Errichtung eines Werbeschriftzugs mit dem Firmennamen und -emblem auch an der 
straßenzugewandten Nordseite wird die erforderliche Befreiung ebenfalls erteilt. Die 
Werbeanlage darf jedoch nur als an der Außenwand aufgebrachten Schriftzug erfolgen 
(keine selbstleuchtenden Werbeanlage). Der Abweichungsantrag mit genauer Beschreibung 
der Werbeanlage ist nachzureichen.  
 
Nähere Angaben über die Dachgestaltung (Sandwichpaneelen) sind noch nachzureichen, 
um die Übereinstimmung mit den Festsetzungen (keine reflektierenden Materialien) 
sicherzustellen.  
 
Eine Abweichung wird beantragt hinsichtlich der Festsetzung A.15.8, die an den seitlichen 
Grundstücksgrenzen einen 2,50 m breiten Pflanzstreifen verlangt. Die Umsetzung dieser 
Regelung auch für klein geschnittene Betriebsgrundstücke wird als unangemessen 
angesehen. Durch die ausreichende Kompensation mit einer Verbreiterung der 
Begrünungsfläche an der Nordseite kann an der Westseite auf einen Grünstreifen ganz 
verzichtet und an der Ostseite einer reduzierten Breite von 1,50 m zugestimmt werden. Das 
gemeindliche Einvernehmen zur Befreiung wird erteilt.  
 
Hinweise: 
Entgegen den Antragsunterlagen bestimmt sich der Stellplatzbedarf nicht nach der GaStellV, 
sondern nach der örtlichen Stellplatzsatzung (Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO). Für das 
Vorhaben entsteht folgender Stellplatzbedarf: 
514,7 Nutzfläche   1 Stpl./70 m² 7,4 Stpl. gerundet 8 Stpl. 
 
Es sind 3,7, gerundet 4 Fahrradstellplätze, notwendig. 
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Beschluss: 
Ja: 12  Nein: 0   
 
Nach Vorstellung der geplanten Baumaßnahme beschloss der Bau-, Werk- und 
Umweltausschuss einstimmig, dem Bauantrag zum Neubau einer Kaffeerösterei auf 
dem Grundstück Fl.Nr.635/11 der Gemarkung Nettelkofen, das gemeindliche 
Einvernehmen unter folgenden Maßgaben zu erteilen: 
 

¶ Der Schalltechnische Nachweis zur Einhaltung des Lärmkontingents (IFSP) ist zu 
erbringen. 

¶ Zum Schutz vor Starkregenereignissen ist ein Höhenabstand von 15 cm zwischen 
den Gebäudeöffnungen und der künftigen Geländeoberkante sicherzustellen. 
Hierfür ist die Geländeauffüllung auf max. 540,75 üNN zu reduzieren, ausgenommen 
im 2 m Bereich vor den Gebäudeeingängen.  

¶ Für die Dacheindeckung sind nur nicht reflektierende Materialien zulässig; 
Blecheindeckung nur als Titanzink oder beschichtete Ausführung.  

¶ Die Werbeanlage an der Nordseite darf nicht als selbstleuchtende Werbeschrift 
ausgeführt werden.  

 
  

 
 
TOP 4 
Verkehrsplanung und Straßenbau; 
Bauprogramm zur Erschließung des Baugebietes "Brauereigelände Wildbräu" für die Rotter 
Straße und den Öxinger Platz; 
a) Antrag des CSU-Ortsverbandes und der CSU-Fraktion vom 29.05.2018 
b) Wettbewerb für einen Brunnen am Öxinger Platz 
c) Errichtung eines barrierefreien Gebäudezugangs (Rotter Straße 12, 12a) 
d) Abstufung der inneren Rotter Straße (EBE 9) zur Gemeindestraße 

 
Der Bau-, Werk- und Umweltausschuss war in der Sitzung vom 18.12.2018 mit dem 
Beratungspunkt befasst. Aufgrund des verspäteten Zugangs der Beschlussvorlage hat der 
Bau-, Werk- und Umweltausschuss dann die Vertagung des Beratungsgegenstands auf die 
Sitzung vom 29.01.2019 beschlossen. Damit bestand auch Gelegenheit, noch verschiedene 
entscheidungsrelevante Fragen abzuklären.  
 
Die nachfolgende Beschlussvorlage wurde am 26.03.2019 in das Gremieninfo eingestellt 
und entspricht inhaltlich weitgehend der Vorlage zum Bau-, Werk- und Umweltausschuss am 
18.12.2018, wurde aber in wichtigen Teilen fortgeschrieben. Von der Sitzungsleiterin wurde 
der Tagesordnungspunkt ausgeführt. 
 
a) Antrag des CSU-Ortsverbands und der CSU-Fraktion vom 29.05.2018 zur Prüfung 

eines Umbaus der Straßen- und Platzfläche 
 
1. Grundlagen 
 

Anlªsslich der VerªuÇerung des bebauten Brauereigelªndes ĂWildbrªuñ an der inneren 
Rotter Straße im Jahr 2012 hat die Stadt Grafing das Planungserfordernis (§ 1 Abs. 3 
BauGB) für das Gelände erklärt. Ungeachtet des damals bereits bestehenden 
Bebauungsanspruchs nach § 34 BauGB war es aufgrund der besonderen städtebaulichen 
Situation notwendig, die Bebauung entsprechend den städtischen Planungszielen 
durchzusetzen und nicht der Selbstentwicklung des Bauherrn/Investors zu überlassen.  
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Bereits die ersten Bebauungsentwürfe vom 14.05.2012 sahen eine Planungsvariante 
(Variante 2) mit einer Platzfläche vor. Der Bau-, Werk- und Umweltausschuss und der 
Stadtrat (Aufstellungsbeschluss 26.06.2012/10.07.2012) hatten sich jedoch damals noch 
gegen diese Planungsvariante ausgesprochen und eine Blockbebauung (Variante 2) 
bevorzugt. 
 

 
14.05.2012 ï Variante 2  14.05.2012 ï Variante 1   
 
Auszug aus der Sitzungsniederschrift:  
ĂDer seitens der Bauverwaltung bevorzugte Bebauungsvorschlag enthªlt im Bereich der 
Einmündung Mühlenstraße einen kleinen Vorplatz. Dadurch könnte eine zu dominante 
Bebauung vermieden und der Straßenraum wirkungsvoll aufgeweitet werden. Der 
gegen¿berliegende ĂPfarrplatzñ mit seinen historischen Bauwerken und seiner besonderen 
Funktion würde durch diese ¥ffnung ebenfalls eine Herausstellung erfahren. é 
 
Im Mittelpunkt der kurzen Beratung standen die vorgestellten Bebauungsentwürfe. Dabei 
wurde aber mehrheitlich die von der Verwaltung bevorzugte Bebauungsvariante schlechter 
bewertet. Die streng entlang der Rotter Straße geführte Bebauung und die Schaffung ruhiger 
Flächen im Blockinneren wurden höher bewertet, als die kleine Freifläche (Platz) an der 
Nordostecke. Auch sollten sich bei der Bebauung entlang der Rotter Straße die Bauhöhen 
durchaus an dem jüngst erstellten Gebäude Rotter Straße 4 orientieren. Eine bestmögliche 
bauliche Verdichtung wurde aufgrund der zentralen Lage unbedingt als gerechtfertigt 
angesehen.ñ 
 

Später wurde die oben genannte Entscheidung revidiert und ein Bebauungsentwurf als 
Grundlage für das Bebauungsplanverfahren bestimmt, der diese Platzfläche als zentrales 
städtebauliches Element zur Gestaltung des Straßenbildes zum Inhalt hat. Ohne 
grundlegende Änderungen der wesentlichen Entwurfsinhalte wurde der Bebauungsplan 
ĂBrauereigelªnde Wildbrªuñ dann am 31.10.2014 in Kraft gesetzt.  
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Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Bebauung bestimmt sich seit dem Inkrafttreten 
des qualifizierten Bebauungsplans abschließend nach dessen Festsetzungen. Die 
satzungsrechtlichen Bindungen gelten auch für die dort getroffenen Erschließungsanlagen 
(vgl. § 125 BauGB).  
 
Die Planung und Herstellung der Mühlenstraße, der Kellerstraße und der inneren 
Erschließungswege sowie der leitungsgebundenen Einrichtungen (Wasserversorgung, 
Abwasserkanal) erfolgte durch den Bauherrn auf dessen Kosten und Rechnung.  
 
Der Vorplatz (Quartiersplatz) und der verbreiterte Gehsteig an der Rotter Straße wurden 
von der Stadt Grafing auf eigene Kosten und mit Zuwendungen des Freistaats 

(Städtebauförderung, Zuwendungsantrag vom 16.02.2015, Bewilligung der Regierung von 
Oberbayern zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vom 24.02.2015, Bewilligung der 
Zuwendungen vom 28.09.2018) errichtet.  
 
2. Bauprogramm 
 
Hinsichtlich der von der Stadt zu errichtenden Erschließungsanlagen (Quartiersplatz und 
Seitenflächen) ergaben sich Verzögerungen wegen der Zulassung und Konzeption der 
Fußgängerquerung an der Rotter Straße. Die ursprünglich vorhandene 
FuÇgªnger¿berf¿hrung (ĂZebrastreifenñ) in Hºhe des St.-Ägidius-Wegs musste mit der 
späteren Inbetriebnahme der Ostumfahrung (Oktober 2017) zurückgebaut werden. 
Gleichzeitig wurde eine Fußgängerampel von den Fachbehörden anfänglich strikt abgelehnt. 
Die Umsetzung der von der Stadt vorgesehenen Mittelinsel (Querungshilfe) war wiederum 
abhängig von der Beseitigung des Anwesens Rotter Straße 10 (Schuhgeschäft). 
 
Erst nach einer Einigung über den Abbruch und die notwendige Grundabtretung für das 
Anwesen Rotter Straße 10 (Schuhgeschäft) waren überhaupt die Voraussetzungen 
geschaffen, um mit der Querungshilfe (Mittelinsel) eine gesicherte Fußgängerquerung zu 
ermöglichen. Schließlich konnte für die Sicherung dieses für den Schulwegverkehr 
wichtigsten Fußgängerübergangs dann auch die Errichtung der Fußgängerampel 
durchgesetzt werden.  
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Hierfür musste u.a. als Basis für weitere Entscheidungen die Kreuzungslösung Rotter 
Straße/Marktplatz und insbesondere eine eventuelle Ampellösung im 
Wirkungszusammenhang mit der Fußgängerampel geklärt werden. Von entscheidender 
Bedeutung war es, dort die Fußgängerquerungen der Rotter Straße zu bündeln und damit 
Störungen des Verkehrsablaufs auf der Rotter Straße (Kreisstraße) zu vermeiden.  
 
Da Lage und Lösung des Fußgängerüberwegs von entscheidender Bedeutung für die 
Gehsteigführung und den Quartiersplatz waren, verzögerte sich der damalige 
Planungsablauf. Letztlich konnte der Bau-, Werk- und Umweltausschuss am 27.09.2016 den 
Bauentwurf des Architekturbüros Immich vom 23.09.2016 als technisches Bauprogramm 

beschließen:  
 

 
 
Auszug aus der Sitzungsniederschrift:  
ĂDer Verlauf des Geländes und die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen und 
Hauszugänge verlangt auch beim Vorplatz einen Höhenversatz, der nach Osten und Norden 
hin durch Treppenstufen aus Granit-Blockstufen überwunden wird. Zur Rotter Straße hin ï 
also nach Norden ï ist es damit möglich, diese bauliche Abgrenzung der unterschiedlichen 
Höhen mit einem Wasserlauf aus Granit auszuführen. Mit einem offenen Wasserlauf wird auf 
einen Bürgerwunsch (November 2014) zurückgegriffen, den der Bau-, Werk- und 
Umweltausschuss bei früherer Gelegenheit positiv bewertet hat.  
 
Es bleibt hier aber noch zu erwªhnen, dass die Ă¥ffnung des Bachkanalsñ, die hinter dieser 
Gestaltungsidee steht, hier nur symbolisch umgesetzt werden kann. So verläuft der 
Bachkanal (Bachsohle) deutlich (im Mittel ca. 2 m) tiefer als das Gelände. Ein natürlicher 
Wasserzulauf ist aufgrund der Höhenverhältnisse nicht umsetzbar. Man ist für die 
Wasserzufuhr deshalb gezwungen, eine Pumpanlage einzusetzen.  
 
Weiter dienen 3 in Reihe gestellte Großbäume dazu, die Straße mit dem begleitenden 
Gehweg vom Vorplatz abzugrenzen und dort die gewünschte Eingangssituation für die 
Innenstadt zu schaffen.ñ  
 
Anlässlich der Entscheidung für den städtebaulichen Vertrag für die Übertragung der 
Erschließungsanlagen in der Sitzung des Bau-, Werk- und Umweltausschusses vom 
29.11.2016 wurde aus der Mitte des Gremiums über einen Gestaltungsentwurf eines 
Anliegers zur Erschließungsplanung berichtet. Dieser Gestaltungsentwurf ist bereits im Jahr 
2014 der Stadt Grafing b.M. und einzelnen Stadträten vorgestellt worden. Der Ersteller 
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wurde auf das nachfolgende Planungsverfahren verwiesen, und die Idee wurde mit einem 
ĂWasserlaufñ (Gerinne) thematisch aufgegriffen.  
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Der Gestaltungsentwurf des Anliegers sah eine Fahrbahnteilung auf Höhe des 
Treppenportals der Kirche vor, der als Mittelinsel benutzt werden könne und die 
Straßenfläche verkehrlich und gestalterisch gliedern würde. In der betreffenden Sitzung 
wurde der aufgezeigte Gestaltungsentwurf kontrovers diskutiert. Ergebnis war, dass seitens 
der Verwaltung abzuklären war, ob eine den Verkehr verlangsamende Pflasterung der 
Fahrbahnflächen zugelassen sei.  
 

 
 
Vom Staatlichen Bauamt Rosenheim wurde dann mit Schreiben vom 07.12.2016 erklärt, 
dass in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger (Landkreis Ebersberg) und der 
Polizeiinspektion Ebersberg einer Pflasterbauweise nicht zugestimmt werden könne. Auf die 
Nachteile von Pflasterflächen wurde hinwiesen, vor allem auf die Lärmentwicklung für die 
dort ohnehin durch Verkehr auf der Rotter Straße stark belasteten Wohnbebauung. Nach 
entsprechender Berichterstattung über die Haltung des Staatlichen Bauamtes in den 
Gremien wurde der am 29.11.2016 diskutierte private Gestaltungsentwurf als erledigt 
angesehen.  
 
Die dem amtlichen Bauentwurf vom 23.09.2016 (siehe oben) zugrunde gelegte 
Kostenberechnung sah für den Wasserlauf (Gerinne mit Granit-Blocksteinen und 
Bewässerung mit Pumpanlage) Kosten von brutto 96.000 EUR vor. Aufgrund von 
erheblichen Kostenmehrungen für den Wasserlauf (163.000 EUR) wurde dann in der Sitzung 
des Bau-, Werk- und Umweltausschusses vom 30.05.2017 die Entscheidung getroffen, auf 
den Wasserlauf zu verzichten. Der Ausschuss war sich aber darüber einig, den Platz mit 
einem anderweitigen Element lebendig zu gestalten und das Symbol ĂWasserñ anstelle eines 
künstlichen Wasserlaufs in anderer Form zur Geltung zu bringen (siehe dann b: Ideen-
Wettbewerb).  
 
Zur Ausführung gekommen ist damit der vom Bau-, Werk- und Umweltausschuss 
bestimmte Bauentwurf vom 23.09.2016 unter Wegfall des Wasserlaufs.  
 
3. Umbauvorschlag und Antrag der CSU-Fraktion 
 
Die Erste Bürgermeisterin wurde von der Kämmerei durch einen Aktenvermerk davon 
informiert, dass eine Privatspende in Höhe von 500.000 EUR in Aussicht gestellt werde für 
den Fall des nochmaligen Umbaus des Ă¥xinger Platzesñ mit einer verªnderten optischen 
Gestaltung. Das beginnt bei einer Straßenführung mit verbreiterter Verkehrsinsel und 
Baumbestand und geht über einen Brunnen, über ein Atrium bis hin zu buntem Asphalt, der 
in der Rotter Straße den Verkehr auf 30 km/h begrenzen soll.  
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Der CSU-Antrag vom 29.05.2018 nimmt Bezug auf diese Entwurfsidee und bittet um Klärung 
mit den Fachbehörden bezüglich der verkehrsrechtlichen und verkehrstechnischen 
Umsetzbarkeit (Geschwindigkeit, Kurvenführung) und um Abstimmung hinsichtlich der 
Umsetzung bezüglich des Tiefgaragenunterbaus im Platzbereich. Gleichzeitig wurde der 
Gestaltungsentwurf als Wettbewerbsbeitrag zum laufenden Ideenwettbewerb für die 
Brunnengestaltung vorgelegt.  
 

 
 

 
 
Der Grafinger Bürger, dessen Identität nicht genannt werden soll, hat die Kosten des 
Umbaus im dortigen Gespräch mit ca. 980.000 EUR abgeschätzt. In der Erwartung einer 
erhofften zusätzlichen Zuwendung aus Mitteln der Städtebauförderung von 500.000 EUR 
wäre mit der erklärten Spendenzahlung die Finanzierung gesichert. Die Spende würde erst 
nach dem Tod des Spenders oder nach Ablauf von 15 Jahren zur Auszahlung kommen und 
müsste von der Stadt bis dahin vorfinanziert werden.  
 
4. Bewertung 
 

Da es sich bei der Rotter Straße um eine Kreisstraße handelt, ist der Landkreis als 
Straßenbaulastträger entscheidungsberechtigt über Fragen der Straßengestaltung (Art. 9 
Abs. 4, Art. 41 Satz 1 Nr. 2 BayStrWG). Das gilt auch für die Ortsdurchfahrten der 
Kreisstraßen (Art. 42 BayStrWG) für den Bereich der Fahrbahn; für die Gehwege obliegt die 
Baulast der Gemeinde.  
 
Das Staatliche Bauamt Rosenheim hat mit Schreiben vom 25.10.2018 zum Antrag der 
CSU-Fraktion Stellung genommen 

Dort wurde erklärt, dass einer Blaueinfärbung der Fahrbahnoberfläche nicht zugestimmt 
werden könne. Hinsichtlich der weiteren Querungshilfe wird festgestellt, dass sich im Bereich 
der Rotter Straße bereits eine Querungshilfe mit Lichtsignalanlage befindet.  
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Die Rotter Straße habe mit der Verkehrsfreigabe der Ostumfahrung die Funktion der 
Hauptzufahrtsstraße erhalten. Aufgrund dieser wichtigen Verkehrsbedeutung würde keinen 
Planungen zugestimmt, die den Verkehr der Kreisstraße weiter einschränken. Weiterhin 
müsste die Querungshilfe alle Schleppkurven und Verziehungslängen einhalten.  
 
Das Landratsamt Ebersberg (Untere Straßenverkehrsbehörde) hat mit Schreiben vom 
02.11.2018 zum Antrag der CSU-Fraktion Stellung genommen 

Die Rotter Straße ist eine Kreisstraße und dient dem überörtlichen Verkehr. Seit Eröffnung 
der Ostumfahrung ist sie die Hauptzufahrt nach Grafing. Die Regelgeschwindigkeit innerhalb 
geschlossener Ortschaften liegt bei 50 km/h; in Wohngebieten kann davon abgewichen 
werden. Der Gesetzgeber hat aber auch vorgesehen, dass ein leistungsfähiges Straßennetz, 
das mit 50 km/h befahren werden könne, verbleiben müsse. Dazu zählen insbesondere die 
klassifizierten Straßen (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen). Hier könnten Reduzierungen der 
Geschwindigkeiten nur angeordnet werden, wenn Gefahrenlagen bestehen, die das 
allgemeine Risiko erheblich übersteigen. Die Rotter Straße ist hier übersichtlich und Unfälle 
haben sich nicht ereignet. Die Fußgänger queren mittels einer Fußgängerampel. Eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h ist nicht möglich und wäre rechtswidrig.  
 
Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (Bauministerium) hat mit 
Schreiben vom 18.07.2018 zum Antrag Stellung genommen  

In der Stellungnahme, die die Stadt als Abdruck erhalten hat, setzt sich das Bauministerium 
mit der Frage der Zuwendungsfähigkeit des Umgestaltungsentwurfs und der Frage der 
Zuwendungsrückförderung auseinander. (Anzumerken ist, dass zum damaligen Zeitpunkt die 
Förderung noch nicht bewilligt war. Die Bewilligung erfolgte mit Bescheid der Regierung von 
Oberbayern vom 28.09.2018 mit einer Zuwendung in Höhe von 289.500 EUR.) Die gestellten 
Fragen konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht beantwortet werden, da das 
Umgestaltungskonzept mit der Zuwendungsbehörde (Regierung von Oberbayern) noch nicht 
erörtert wurde. Eine Nachförderung wurde aber nicht kategorisch ausgeschlossen, soweit es 
dem Förderzweck nicht entgegenstehe. Die Stellungnahme des Landratsamtes Ebersberg, 
wonach eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für die Dauer der Funktion der 
Rotter Straße als Kreisstraße ausgeschlossen ist, wurde bestätigt.  
 
Technische Umsetzbarkeit wegen Unterbauten 

Die öffentliche Platzfläche ist durch eine Tiefgarage und durch Entwässerungsanlagen 
unterbaut. Die Stadt Grafing b.M. hat das straßenrechtliche Verfügungsrecht (Art. 6 Abs. 3 
BayStrWG) für diejenigen Grundstücksteile, die durch bauliche Anlagen unterbaut 
(Tiefgarage, Entwässerung) oder überbaut (Arkaden) wurden, durch eine beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit gesichert (URNr. F297/2015, 26.02.2015) und ist damit zur 
öffentlichen Nutzung der Oberfläche berechtigt. Die übrigen Flächen (Gehwege und 
Straßenflächen) wurden an die Stadt Grafing b.M. abgetreten (Eigentumsübertragung).  
 
Auf dem beiliegenden Hºhenplan ist bei den ĂBaumsymbolenñ durch rote Schrift (grau 
gefüllt) die Höhe der Tiefgarage zu erkennen. Die OK-Decke der Tiefgarage liegt bei 515,72ï
515,62 müNN. Die Pflasterdecke der Platzfläche (östlicher Bereich) oberhalb der Stufen, die 
exakt an der TG-Kante verlaufen, liegt (wegen Gefälle) zwischen 516,14ï516,30 müNN. Die 
Tiefgaragenüberdeckung beträgt damit ca. 40ï60 cm.  
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An der Nordostecke ist die Tiefgarage um ca. 5 m eingerückt. Dieser Rücksprung geht 
darauf zurück, dass dort eine Rigole zur zentralen Niederschlagswasserversickerung 
untergebracht ist. Die Oberkante der Rigole und des Reinigungs-/Kontrollschachtes liegt bei 
515,61 müNN, also auch nur 0,50 Meter unterhalb der Pflasterdecke. 
 
Der im Gestaltungsentwurf dargestellte Halbkreis des Brunnenbereichs liegt innerhalb des 
durch die Sickerrigole unterbauten Bereichs. Nach den Bilddarstellungen (3 Stufen) dürfte 
die Oberkante des Brunnenbeckens ca. 45 m tiefer als die jetzige Pflasterdecke liegen. Ob 
die verbleibende minimale Überdeckung noch ausreichend ist für die Umsetzung des 
Entwurfs, muss bezweifelt werden.  


